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Vorlagenummer: FB 45 n/0040/WP18 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
Datum: 07.08.2025 

Vormundschaften und Pflegschaften - Stellungnahme zum Antrag der 
Verbände Arbeiterwohlfahrt e.V., Katholischer Verein für soziale Dienste 
in Aachen e.V. (SKM) und Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SKF) 
auf Änderung der Leistungsvereinbarung Vormundschaften / 
Pflegschaften für Minderjährige 

Vorlageart: Entscheidungsvorlage 
Federführende Dienststelle: FB 45 - Fachbereich Jugend und Schule  
Beteiligte Dienststellen:  
Verfasst von: FB 45/410 
Ziele: keine Klimarelevanz 

Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 

16.09.2025 Kinder- und Jugendausschuss Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 
1. Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. 
2. Er beschließt, dem Antrag der freien Verbände zur Änderung der Leistungsvereinbarung 

Vormundschaften /Pflegschaft für Minderjährige zu entsprechen und die Fallzahlobergrenze auf 30 
festzulegen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

 JA NEIN  
 

 
x  

 
 

 
Investive 

Auswirkungen 
Ansatz 
20xx 

Fortgeschrieben
er Ansatz 20xx 

Ansatz 20xx 
ff. 

Fortgeschrieben
er Ansatz 20xx ff. 

Gesamtbedarf 
(alt) 

Gesamt-
bedarf (neu) 

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 

Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

+ Verbesserung / 
- Verschlechterung 0 0 

 Deckung ist gegeben/ keine 
ausreichende Deckung vorhanden 

Deckung ist gegeben/ keine 
ausreichende Deckung vorhanden 

 

 
konsumtive 

Auswirkungen 
Ansatz 
20xx 

Fortgeschrieben
er Ansatz 20xx 

Ansatz 20xx 
ff. 

Fortgeschrieben
er Ansatz 20xx ff. 

Folge-kosten 
(alt) 

Folge-kosten 
(neu) 

Ertrag 0 0 0 0 0 0 
Personal-/ 

Sachaufwand 0 0 0 0 0 0 

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

+ Verbesserung / 
- Verschlechterung 0 0 

 Deckung ist gegeben/ keine 
ausreichende Deckung vorhanden 

Deckung ist gegeben/ keine 
ausreichende Deckung vorhanden 

 

 
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf): 
Keine 
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Klimarelevanz: 
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die  
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen) 
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz 
Die Maßnahme hat folgende Relevanz: 

keine positiv negativ nicht eindeutig 
x    

 
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist: 

gering mittel groß nicht ermittelbar 
    

 
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung 
Die Maßnahme hat folgende Relevanz: 

keine positiv negativ nicht eindeutig 
x    

 
Größenordnung der Effekte 
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen. 
 
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen): 

gering    unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) 
mittel    80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) 
groß    mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels) 

 
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen): 

gering    unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) 

mittel    80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) 

groß    mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) 
 
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt: 
    vollständig 
    überwiegend (50% - 99%) 
    teilweise (1% - 49 %) 

   nicht 

   nicht bekannt 
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Erläuterungen: 
1. Ausgangslage  

Die anerkannten Vormundschaftsvereine Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V., Katholischer Verein 
für soziale Dienste in Aachen e.V. (SKM) und Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) in der Stadt Aachen 
beantragen, in Abänderung der bestehenden Leistungsvereinbarung mit der Stadt Aachen die 
Fallzahlobergrenze von derzeit 40 Vormundschaften/Pflegschaften je Vollzeitstelle auf 30 
Vormundschaften/Pflegschaften zu reduzieren. 
 
Begründet wird der Antrag mit der Reform des Vormundschaftsrechts, die zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist.  
Diese Reform stellt den Willen, die Interessen und den Schutz von Kindern und Jugendlichen klar in den 
Mittelpunkt.  
Wesentliche Ziele der Reform sind:  

• Stärkung der persönlichen Beziehung zwischen Vormund und Mündel  
• Stärkung der ehrenamtlich geführten Vormundschaft/Pflegschaft 
• Regelmäßige persönliche Kontakte als gesetzliche Pflicht (§�1793 BGB)  
• Beteiligung der Mündel an allen sie betreffenden wichtigen Entscheidungen sowie stärkere Beteiligung 

und Einbeziehung der Herkunftsfamilie und des sozialen Umfelds der Mündel 
• Verstärkte Anforderungen an Dokumentation und Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und 

Fachstellen. 
 
Fachverbände und Landesjugendämter empfehlen vor diesem Hintergrund eine Fallzahlbegrenzung auf 30 
Vormundschaften/Pflegschaften je Vollzeitstelle.  
 

2. Fachliche Einschätzung der Verwaltung  
Die fachliche Bewertung durch die freien Verbände sowie die politische Vorlage für den Kinder- und 
Jugendausschuss wird ausdrücklich unterstützt. In der inhaltlichen und strukturellen Planung orientiert sich der 
FB 45 an den Empfehlungen des DIJuF und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter mit dem 
Ziel einer entsprechenden Fallobergrenze von 30 Vormundschaften/Pflegschaften pro Vollzeitstelle. 
 
Eine Begrenzung der Fallzahlen auf 30 trägt dazu bei, die Qualität der Arbeit im Bereich Vormundschaften und 
Pflegschaften zu sichern, fachliche Standards zuverlässig einzuhalten und somit das Kindeswohl der den 
Vormund*innen anvertrauten Minderjährigen zu gewährleisten.  
 
Die Argumente zur Fallzahlbegrenzung entsprechen den Erfahrungen des Teams 
Vormundschaften/Pflegschaften im Fachbereich Jugend und Schule. 
 
Viele Kinder und Jugendliche, für die ein Vormund oder Pfleger bestellt wird, wachsen in hochbelasteten 
familiären Kontexten auf. Insbesondere in der Phase der Pubertät entstehen zusätzliche Herausforderungen, die 
eine kontinuierliche, intensive Begleitung erfordern.  
Die Betreuung dieser jungen Menschen setzt eine sorgfältige Abstimmung und Kooperation mit Jugendamt 
(Allgemeiner Jugendhilfedienst), Schulen, medizinischen Einrichtungen, Behörden (z.B. Ausländerbehörde, 
Jobcenter), Polizei, Einrichtungen der Jugendhilfe, weiteren beteiligten Fachstellen und dem Familiengericht 
voraus.  
Auch die Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten kann zeitlich sehr aufwändig sein. 
 
Vor dem Hintergrund der höheren Ansprüche der Reform in Bezug auf die Einbeziehung der Minderjährigen, der 
Beteiligung der Herkunftsfamilie und des sozialen Umfelds sowie der gesteigerten Dokumentations- und 
Kooperationspflichten im Zusammenhang mit den äußerst herausfordernden Verhaltensweisen der 
Minderjährigen und damit einhergehenden schwierigsten Problemlagen (psychiatrische Krankheitsbilder, 
Suizidandrohungen, fehlende Betreuungs- und Unterbringungsmöglichkeiten etc.) ist eine Reduzierung der 
Fallzahlobergrenze aus fachlicher Sicht geboten. Sie bildet eine zentrale Voraussetzung, um der hohen 
Komplexität und Dynamik der einzelnen Fallkonstellationen angemessen Rechnung tragen zu können.   
 

3. Personaleinsatz und Finanzierung  
Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Auslastung der freien Verbände bei einer Fallzahlobergrenze von 40 
Fällen bei 92,85�%. Mit Stand Juni 2025 beträgt die Auslastung bei den freien Verbänden bei 89,97�%.  
Durch eine Reduzierung der Fallzahlobergrenze auf 30 wäre zunächst aufgrund eines erhöhten 
Personaleinsatzes mit höheren Ausgaben zu rechnen.  
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Es wird jedoch angestrebt, einerseits den Auslastungsgrad auf 100 % anzuheben und andererseits die 
Vergütungsforderungen an die Gerichtskasse durch intensivere abrechnungsfähige Fallarbeit zu verstärken. 
Deshalb wird, wie im Antrag beschrieben, davon ausgegangen, dass eine Reduzierung der Fallzahlobergrenze 
auf 30 pro Vollzeitgrenze kostenneutral umgesetzt werden kann. 
 

4. Bewertung und Empfehlung  
Die Reduzierung der Fallzahlobergrenze auf 30 Vormundschaften/Pflegschaften pro Vollzeitkraft wird aus 
fachlicher Sicht befürwortet.  
Die Maßnahme stärkt Qualität und Kindorientierung, sichert das Kindeswohl und entspricht dem geltenden Recht 
und den Empfehlungen der Fachverbände. 
 
Anlage/n: 
1 - Antrag auf Änderung der Leistungsvereinbarung Vormundschaften_Pfegschaften- Reduzierung der 
Obergrenze (öffentlich) 

 
2 - 2023-Praxisbeirat_AV_DIJuF-und-Bundesforum-Fallzahl-30 (öffentlich) 

 
3 - Richtlinie 01.01.2023 Bi Final_LVR mit Logo (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 
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Die Vormundschaftsvereine in der Stadt Aachen
c/o AWO Kreisverband Aachen-Stadt e.V., Herr Ant
Oppenhoffallee 115
52064 Aachen

Frau Hi Ide Scheidt
Vorsitzende des Kinder- und Jugendausschusses
in der Stadt Aachen
Beekstr. 27
52062 Aachen

Stadt Aachen
FB45/000
Herr Tobias Grundmann
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

Ihr Zeichen/lhre Nachricht

rEingang bel-F1-34—T51000

Im: 02. NU 2025

Unser Zeichen/Unsere Nachricht Telefon/Name

Katholischer Verein für
auricle Dienste in Aachen e.V.

Awo
AK rrebiesivteerrbwaonhl fa h rtd

Aachen-Stadt e.V.

13kF Aachen

Datum

23.06.2025

Antrag auf Änderung der Leistungsvereinbarung Vormundschaften/Pflegschaften
Hier:  Reduzierung der Fallzahlobergrenze

Sehr geehrte Frau Scheidt, sehr geehrter Herr Grundmann,

die Verbände Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V., Katholischer Verein für
soziale Dienste Aachen e.V. (SKM) und Sozialdienst katholischer Frauen Aachen e.V. (SkF)
sind vom Landesjugendamt anerkannte Vormundschaftsvereine und führen in der Stadt
Aachen Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige mit einem Stellenumfang von
insgesamt 5,1 Stellen (VZÄ). Im Rahmen des „Aachener Modells" aquiriert, schult und
begleitet der SkF Aachen e.V. in Kooperation mit den beiden anderen Vormundschafts-
vereinen und dem Jugendamt darüber hinaus ehrenamtliche Vormund*innen.

Wir beantragen in Abänderung der bestehenden Leistungsvereinbarung mit der Stadt
Aachen die Reduzierung der Fallzahlobergrenze von derzeit 40 Vormundschaften/
Pflegschaften je Vollzeitstelle auf 30 Vormundschaften/Pflegschaften.

Begründung:

Mit der ersten großen Vormundschaftsrechtsreform im Jahr 2011 wurde eine Fallzahl-
obergrenze zur Führung von Vormundschaften bei 50 Fällen pro Vollzeitstelle gesetzlich
festgelegt. In der Praxis und unter den Fachverbänden ist seitdem eine große Diskussion
entbrannt darüber, dass diese Fallzahl bereits zu hoch sei, um den gesetzlichen
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Verpflichtungen zur persönlich geführten Vormundschaft nachkommen zu können und eine
qualitätsvolle sowie verantwortbare Vertretung des Kindes sicherzustellen. Im Jahr 2017
wurde auf Antrag der in Aachen Vormundschaften führenden Vereine die Fallzahlobergrenze
auf 40 Fälle pro Vollzeitstelle unter Anerkennung dieser Problematik reduziert. Diese
Regelung wurde im Jahr 2018 auf die Amtsvormund*innen in der Stadt Aachen übertragen.

Mit der zweiten großen Vormundschaftsreform zum 01.01.2023 haben sich die
Qualitätsanforderungen an die Vormund*innen nochmals deutlich erhöht. Die Stärkung der
Rechte des Kindes (stärkere Subjektstellung) bedeuten zusätzliche Verpflichtungen der
Vormund*innen hinsichtlich Kontakten zum Kind und dessen altersgerechten Beteiligung an
Entscheidungen, Besprechungs-, Dokumentations- und Berichtspflichten. Neue Rechtsformen
— wie vorläufige Vormundschaft, zusätzliche Pflegschaft, Beteiligung ehrenamtlicher Akteure —
führen zu wachsender Komplexität, Mehrarbeit und Koordinationsaufwand.

Praxisorientierte Analysen z.B. des Deutschen lnstituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
und des Bundesforums für Vormundschaft und Pflegschaft e.V, empirische Berechnungen
und auch amtliche Empfehlungen zeigen, dass bei max. 30 Fällen eine kinderrechtsorientierte
Vormundschaftsführung möglich ist. Ab 35+ Fällen werden die Qualität der Betreuung und die
Sicherheit der Rechtsvertretung durch steigende Komplexität deutlich eingeschränkt.

Mit der Reform des Vormundschaftsrechts zum 01.01.2023 hat der Landschaftsverband-
Landesjugendamt-Rheinland die Richtlinie für die Anerkennung als Vormundschaftsverein
gemäß §54 SGB VIII i.V. §§1774, 1781 BGB angepasst und formuliert dort in §2 Nr. 3 die
Voraussetzung:

„ Ein*e in Volizeit beschäftigte*r Vereinsvormund*in, der*die ausschließlich mit der Führung
von Vormundschaften und Pflegschaften betraut ist, soli im Regelfall durchschnittlich maximal
30 Vormundschaften und Pflegschaften führen... „.

Das Landesjugendamt nimmt sich damit dem Grunde nach den Argumenten für eine
Reduzierung der Fallzahloberzahl auf 30 an. Es wird deutlich, dass mit den gewachsenen
Ansprüchen einer qualitätsvollen, persönlichen und kindgerechten Vormundschaftsführung im
Rahmen der aktuellen Fallzahlobergrenze von 40 Fällen pro Vollzeitstelle im Regelfall nicht
realistisch und verantwortbar nachgekommen werden kann.

Wir gehen davon aus, dass eine Reduzierung der Fallzahlobergrenze für die Stadt Aachen
kostenneutral umzusetzen sein wird, da es sich bei dem gesteigerten Tätigkeitsaufwand der
Vormund*innen in den Vormundschaftsvereinen für ihre einzelnen Mündel um vergütungs-
fähige Zeiten im Sinne des VBVG handelt, die somit über die Landesjustizkasse abrechenbar
sind.

Diesem Antrag haben wir zur vertiefenden Begründung die „Fachpolitische Information —
Empfehlungen — Verantwortung braucht angemessene Ressourcen — Schluss mit dem
Fallzahlbingo in der Vormundschaft!" des Praxisbeirats Amtsvormundschaft und des
Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V. sowie die Richtlinie für die Anerkennung
als Vormundschaftsverein gemäß §54 SGB VIII i.V. §§1774, 1781 BGB des LVR-
Landesjugendamts Rheinland zum 01.01.2023 beigefügt.
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Durch die Reduzierung der Fallzahlobergrenze auf 30 Fälle wird es den persönlich bestellten
Vormund*innen in unseren Vereinen ermöglicht, ihre verantwortungsvolle Aufgabe im Sinne
der ihnen anvertrauten Kinder sachgerecht und pflichtgemäß wahrzunehmen. Die Gefahr
einer Pflichtverletzung wird damit für sie auf ein vertretbares Maß reduziert.

In diesem Sinne bitten wir Sie, unseren Antrag wohlwollend zu prüfen. Für Rückfragen stehen
wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßeri

Torsten Nyhsen
SKM — Katholischer Verein für Soziale Dienste Aachen e.V.

- _-----

?...LQ

Ros'rviA ha,Frenzel
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen

A,Y
Christof Ant
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.
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LVR-Dezemat Jugend
LVR-Landesjugendarrit Rheinland
LVR-Fachbereich Jugend

1
p l

Qualität für Menschen

LVR-Lande*gendamt

AuftragKindeswohl

Richtlinie

des LVR-Landesjugendamtes Rheinland

für die Anerkennung als Vormundschaftsverein gemäß § 54 Achtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) i.V.m. §§ 1774, 1781 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

§ 1 Gegenstand und Zuständigkeit

Gegenstand dieser Richtlinie ist die Vereinsvormundschaft und -pflegschaft über Minder-
jährige. Das LVR-Landesjugendamt Rheinland ist gemäß §§ 85 Abs. 2 Nummer 10, 87d
Abs. 2 SGB VIII und § 8 Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AG-
101-1G NRW) für die Anerkennung von Vormundschaftsvereinen gemäß § 54 SGB VIII für
rechtsfähige Vereine mit Hauptsitz im Rheinland sachlich und örtlich zuständig.

§ 2 Voraussetzungen

Der Verein muss folgende Eignungsvoraussetzungen erfüllen:

Nr. 1 Der rechtsfähige Verein (§ 21 BGB) muss nach seinen satzungsgemäßen Zielen
gewährleisten, dass die Voraussetzungen des § 54 Abs. 1 Nr. 1-4 SGB VIII erfüllt
werden. Die Vereinsvormundschaften oder -pflegschaften sind in erzieherischer,
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht verantwortlich zu führen. Die Führung ei-
ner (vorläufigen)l Vormundschaft oder Pflegschaft ist gem. § 1790 Abs. 1 unab-
hängig und im Interesse des Mündel zu führen.

Nr. 2 Der Verein muss eine ausreichende Anzahl von geeigneten Mitarbeitenden für die
Führung von Vormundschaften und Pflegschaften zur Verfügung stellen. Mitarbei-
tende sind im Folgenden grundsätzlich haupt-, nebenamtlich Tätige des Vereins.
Diese unterliegen seiner Aufsicht, sind durch ihn weiterzubilden und angemessen
gegen Schäden, die diese anderen im Rahmen ihrer Tätigkeit zufügen können, zu
versichern.

Nr. 3 Ein*e in Vollzeit beschäftigte*r Vereinsvormund*in, der*die ausschließlich mit der
Führung von Vormundschaften und Pflegschaften betraut ist, soll im Regelfall
durchschnittlich maximal 30 Vormundschaften oder Pflegschaften führen. Gemäß
§ 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII darf die vorgegebene maximale Fallzahl von höchstens
50 Vormundschaften - bei gleichzeitiger Wahrnehmung anderer Aufgaben ent-
sprechend weniger - nicht überschritten werden. Gemäß der Regelung des § 1780
BGB sind bei einer Auswahl der im Verein tätigen Mitarbeitenden zur Übernahme
einer Vormundschaft oder Pflegschaft deren bestehende Arbeitsbelastung sowie
die Anzahl und der damit verbundene Umfang, die die bereits geführten Vormund-
schaften und Pflegschaften beanspruchen, zu berücksichtigen.

1
Der einfacheren Lesbarkeit wegen wird die vorläufige vormundschaft/Pfiegschaft im Folgenden nicht mehr mit genannt, sie ist jedoch in

gleicher Weise mit gemeint.
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Nr. 4 Die Vormundschaften und Pflegschaften sind durch Mitarbeitende des Vereins ent-
sprechend den Vorgaben des § 1790 Abs. 1-5 BGB zu führen. Insbesondere muss
der*die Vereinsvormund*in oder -pfleger*in gemäß § 1790 Abs. 3 BGB das Mündel
persönlich kennen und soil das Mündel in der Regel einmal im Monat in dessen
üblicher Umgebung aufsuchen, es sei denn, im Einzelfall sind kürzere oder längere
Besuchsabstände oder ein anderer Ort geboten.
Des Weiteren hat der*die Vormund*in/Pfleger*in nach § 1795 Abs. 1 Satz 2 BGB
die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten.

Nr. 5 Der Verein erbringt den Nachweis der Voraussetzungen des § 54 Abs.1 Nr. 1 SGB
VIII zur Eignung seiner Mitarbeitenden unter anderem durch den Abschluss einer
Vereinbarung gemäß § 72a Abs. 2 und 4 SGB VIII. In dieser verpflichtet er sich,
sich von seinem Bewerber*innen vor einer Einstellung und in regelmäßigen Ab-
ständen nach deren Einstellung, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu las-
sen.

N. 6 Mit der Aufgabe "Führung einer Vormundschaft oder Pflegschaft für ein Mündel"
dürfen keine Mitarbeitenden betraut werden, die als Erzieherinnen in einem Heim
oder einer sonstigen Einrichtung des Vereins tätig sind, in dem bzw. der dieses Mün-
del lebt oder sonst betreut wird. Eine Aufgabenwahrnehmung beim Führen einer
Vormundschaft oder Pflegschaft, die eine vergleichbare Interessenkollision oder
ein vergleichbares Abhängigkeitsverhältnis nicht ausschließt, ist nicht statthaft.

Nr. 7 Bezüglich der Verpflichtung, sich planmäßig um die Gewinnung, Aus- und Fortbil-
dung und Beratung von Einzelvormund*innen/-pfleger*innen zu bemühen und ei-
nen ErFahrungsaustausch zu ermöglichen, wird auf § 54 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB
VIII verwiesen.

Nr. 8 Die Arbeits- und Orientierungshilfen für die Mitarbeitenden in den 3ugendämtern
in Nordrhein-Westfalen „Qualitätsstandards für Vormünder" sollen von den mit der
Führung der Vormundschaften und Pflegschaften betrauten Mitarbeitenden des
Vereins beachtet und, soweit anwendbar, umgesetzt werden.

Nr. 9 Ein*e hauptamtliche*r oder nebenamtliche*r Mitarbeiter*in muss sich für die
Übernahme dieser Aufgabe nach ihrer*seiner Persönlichkeit eignen und über eine
dieser Aufgabe entsprechende fachliche Ausbildung verfügen oder aufgrund be-
sonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sein, die Aufgabe zu er-
füllen.

Geeignet sind in der Regel:
• Absolvent*innen eines Bachelor- oder Master Studiums der Sozialen Arbeit,
• Absolvent*innen eines Bachelor- oder Master Studiums of Law
• Dipl.-Sozialpädagog*innen (FH),
• Sozialarbeiter*innen,
• Erzieher*innen,
• Verwaltungsmitarbeiter*innen mit einer einschlägigen Berufsfelderfahrung

sowie
• sonstige Mitarbeiter*innen, die über einschlägige Berufsfelderfahrung ver-

fügen.

Die Mitarbeitenden müssen keine Mitglieder des Vereins sein. Al le mit vormund-
schaftlichen Obliegenheiten betrauten Mitarbeitenden müssen auf ihre Tätigkeit
hinreichend vorbereitet werden. Hinsichtlich der fachlichen Voraussetzungen der
Mitarbeitenden und deren Einarbeitung wird im Übrigen auf die in der Empfehlung
„Qualitätsstandards für Vormünder" erarbeiteten Standards ergänzend Bezug ge-
nommen.

Nr. 10 Der rechtsfähige Verein hat eine ordnungsgemäße Kassen-, Wirtschafts- und Ver-
mögensverwaltung der Mündelangelegenheiten und eine unabhängige Prüfung
dieser Rechnungslegung sicherzustellen.
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§ 3 Anerkennungsverfahren

(1) Die Anerkennung zur Übernahme von Vereinsvormundschaften oder -pflegschaften
wird nur auf Antrag des Vereins erteilt. Der Antrag ist von dem nach der Satzung
Vertretungsberechtigten schriftlich und unterschrieben beim LVR-Landesjugendamt
zu stellen.

(2) Der Verein hat dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen:

(3)

Nr. 1 Die Vereinssatzung, aus der eine konkrete Aufgabenformulierung, nämlich die
Übernahme von Vereinsvormundschaften/-pflegschaften für Minderjährige,
hervorgeht. Die Aufgabenwahrnehmung der Vereinsvormundschaft und Vereins
-pflegschaft muss nicht den ausschließlichen Zweck des Vereins darstellen,

Nr. 2 Nachweis der Rechtsfähigkeit des Vereins durch einen Auszug aus dem Vereins-
register,

Nr. 3 (Gegebenenfalls) Stellungnahme des Spitzenverbandes,

Nr. 4 Stellungnahme des Familiengerichts am Hauptsitz des Vereins
(Muster, s. Anlage 1),

Nr. 5 Stellungnahme des Jugendamtes am Hauptsitz des Vereins,

Nr. 6 Nachweis über Anzahl, Ausbildung und ggf. einschlägige Berufserfahrung der
geeigneten Mitarbeitenden,

Nr. 7 Nachweis über die Zahl der in der Führung von Vormundschaften und Pflegs-
chaften ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden,

Nr. 8 Nachweis über den Abschluss einer angemessenen Haftpflichtversicherung. Als
angemessen ist eine Versicherung dann anzusehen, wenn sie marktüblichen
Mindestanforderungen entspricht. Je nach Aufgabenstellung des Vereins sollte
im Einzelfall die Versicherungssumme an der Höhe des zu verwaltenden Ver-
mögens orientiert höher eingesetzt werden.

Das LVR-Landesjugendamt entscheidet über den Antrag im schriftlichen Verfahren.
Über die Anerkennung wird dem Verein eine gesiegelte Urkunde ausgestellt.

(4) Den Jugendämtern und Familiengerichten in Nordrhein-Westfalen sowie dem Landes-
jugendamt Westfalen wird die Anerkennung bekanntgegeben.

§ 4 Verpflichtung zur Qualitätsentw icklung

(1) Die Qualitätsentwicklung dient der Sicherung und Wahrung von Rechten von Kindern
und Jugendlichen sowie deren Schutz vor Gewalt.

(2) Der Verein hat für seine Aufgabenwahrnehmung der Vereinsvormundschaften und
-pflegschaften Qualitätsstandards in Form eines Qualitätsentwicklungskonzepts an-
zufertigen. Darüber hinaus ist er verpflichtet, seine Aufgabenwahrnehmung regelmä-
ßig zu evaluieren und entsprechend seine Qualitätsstandards weiter zu entwickeln.

(3) Der Verein orientiert sich bei seinem Konzept an den fachlichen Empfehlungen des
LVR-Landesjugendamtes und an bereits geltenden Qualitätsstandards, Maßstäben für
die Bewertung der Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung.

(4) Das Konzept soli insbesondere die Art und den Umfang

• der Beteiligung der Mündel und Pfleglinge,
• der Kooperation mit den beteiligten Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe

und anderen Behörden,
• der Elternarbeit,
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(5)

• der Maßnahmen zur Sicherstellung der kontinuierlichen Weiterentwicklung und
Anpassung der Aufgabenwahrnehmung an gesetzliche Veränderungen, gesell-
schaftlichen Wandel, fachliche Standards,

• der (Weiter-)Qualifikation der Vormund*innen und Pfleger*innen,
• der Umsetzung der monatlichen Besuchskontakte,
• der Sicherstellung einer der Grundrichtung des § 9 SGB VIII entsprechenden Er-

ziehung
sowie
• der Einbeziehung der Vormund*innen oder Pfleger*innen zum Schutzauftrag bei

Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)
darstellen.
Das Konzept ist mit einem Erstelldatum zu versehen.

Das Qualitätsentwicklungskonzept nach Abs. 2 ist von einem Verein, der eine Aner-
kennung neu oder erneut erhalten hat, dem LVR-Landesjugendamt spätestens mit
dem Jahresbericht (§ 5 Abs. 2) erstmalig bekanntzugeben.

(6) Jede aktualisierte Fassung ist dem LVR-Landesjugendamt unter Bekanntgabe der Än-
derungen unaufgefordert zur Kenntnis zuzuleiten.

§ 5 Berichts- und Auskunftspflicht

(1) Vereine, die eine Anerkennung zur Führung von Vormundschaften und Pflegschaften
haben, senden alle drei Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit an das LVR-Landesju-
gendamt (allgemeine Berichtspflicht). Der Bericht ist spätestens bis zum 31. März
des auf den Berichtszeitraum folgenden Kalenderjahres abzugeben. Die entsprechen-
den Vordrucke des LVR-Landesjugendamtes sind zu verwenden.

(2) Vereine, denen die Anerkennung zur Führung von Vormundschaften und Pflegschaf-
ten erstmals oder erneut erteilt worden ist, geben dem LVR-Landesjugendamt einen
Bericht über das erste Jahr ihrer Vormundschaftstätigkeit (Jahresbericht). Der Jah-
resbericht ist spätestens mit Ablauf des fünfzehnten Monats ab dem Datum der erst-
maligen oder erneuten Anerkennung dem LVR-Landesjugendamt zuzusenden. Die
entsprechenden Vordrucke des LVR-Landesjugendamtes sind zu verwenden.
Unabhängig vom Zeitpunkt der Anerkennung und der Verpflichtung zum Jahresbe-
richt nehmen die neu oder erneut anerkannten Vereine an der regelmäßigen allge-
meinen Berichtspflicht teil.
Sofern die Aufforderung zur Teilnahme an der allgemeinen Berichtspflicht vor dem
Fälligkeitszeitpunkt des Jahresberichtes ergeht, entfällt die Verpflichtung zur Abgabe
des allgemeinen Berichtes.

(3) Soweit eine elektronisch unterstützte Berichterstattung (Abfrage im Onlineverfahren)
zur Anwendung kommt, sollen die Vereine daran teilnehmen.

(4) Der Verein hat das LVR-Landesjugendamt unverzüglich zu unterrichten, wenn die
Voraussetzungen für die Erteilung der Anerkennung nach § 2 dieser Richtlinie sowie
nach § 54 Abs. 1 SGB VIII nicht mehr gegeben, ganz oder teilweise weggefallen oder
vom Wegfall bedroht sind. Die Unterrichtungspflicht gilt auch, wenn der Verein voll-
ständig aufgelöst oder im Vereinsregister gelöscht wird oder wurde. Eine Kopie der
Unterrichtung ist dem örtlichen Jugendamt zuzuleiten.

(5) Das LVR-Landesjugendamt behält sich darüber hinaus vor, das Fortbestehen der Vo-
raussetzungen zur Anerkennung durch das Einholen von Auskünften und Nachweisen
zu überprüfen.

(6) Des Weiteren sind dem LVR-Landesjugendamt folgende Änderungen unverzüglich
mitzuteilen:

• Änderung der Rechtsform
• Änderung des Vereinsnamens
• Änderung der rechtlichen Vertretung
• Änderung der*s leitenden Ansprechpartners*in
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• Änderung des Vereinssitzes
• Änderung der Kontaktdaten
• Änderung der Vereinssatzung
• Änderungen in der Art und Höhe der Schadensabsicherung

§ 6 Rücknahme und W iderruf der Anerkennung

(1) Die Anerkennung wird zurückgenommen, wenn die Voraussetzungen für ihre Ertei-
lung nicht vorgelegen haben. Sie wird widerrufen, wenn die Voraussetzungen für ihre
Erteilung nicht mehr vorliegen. Gegen die Rücknahme und den Widerruf steht der
Rechtsweg offen.

(2) Die Anerkennung gilt durch die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) als zurückgenom-
men.

(3) Werden Nebenbestimmungen, die mit der Anerkennung verbunden sind, z.B. die Be-
richtspflicht nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht erfüllt, so kann die Aner-
kennung widerrufen werden.

(4) Die Rücknahme oder der Widerruf der Anerkennung wird den in § 3 Abs. 4 benannten
Ste lien bekannt gegeben.

§ 7 Schlussbestimmungen/ Übergangsregelung

(1) Diese Richtlinie wird durch Rundschreiben bekannt gemacht und tritt zum 01.01.2023
in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die Richtlinie vom 01.01.2014 au13er Kraft.

(3) Eine bei Ablauf des 31.12.2022 erteilte Erlaubnis zur Übernahme von Vereinvor-
mundschaften und -pflegschaften gilt als Anerkennung als Vormundschaftsverein
fort.

(4) Diese Richtlinie ist auf vor dem 01.01.2023 begonnene und noch nicht abgeschlos-
sene AntragsverFahren anzuwenden.
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Anlage 1 der Richtlinie für die Anerkennung zur Übernahme von Vereinsvormund-
schaften und -pflegschaften über Minderjährige gemäß § 54 Achtes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) i.V.m. §§ 1774, 1781 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Stellungnahme des Familiengerichts
zum Antrag auf Anerkennung zur Übernahme von Vereinsvormundschaften und
-pflegschaften gemäß § 54 Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) i.V.m. § 3 Abs. 2
Ziffer 4 der Richtlinie des Landesjugendamtes Rheinland für die Erteilung einer
Anerkennung zur Übernahme von Vereinsvormundschaften und -pflegschaften
über Minderjährige.

Das Familiengericht
(Name des Familiengerichtes)

nimmt zum Antrag auf Anerkennung zur Übernahme von Vormundschaften

und Pflegschaften des Vereins _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Vollständiger Name des Vereins)

wie folgt Stel lung:

Das Familiengericht

befürwortet die Anerkennung zur Übernahme von Vormundschaften und
Pflegschaften durch den Verein.

hat Bedenken und befürwortet die Anerkennung zur Übernahme von
Vormundschaften und Pflegschaften durch den Verein nicht.

Platz für Anmerkungen

Bei weiterem Platzbedarf bitte ein weiteres Blatt nutzen.

(Siegel)

Datum und Unterschrift
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cd̂]â_ôffjlbĉ]p_[\]̂_h]q̂k f̂f̂]̂_r̂qŝ\el]q_tj]_u\]n
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